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Bis 31.12.2000:

- Bundes-Seuchengesetz

Ab 01.01.2001:

- Infektionsschutzgesetz



IfSG § 6 Meldepflichtige Krankheiten

(1) Namentlich ist zu melden: 

...

5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, 

das Auftreten 

a) einer bedrohlichen Krankheit oder

b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, 

- bei denen ein epidemischer Zusammenhang 

wahrscheinlich ist oder vermutet wird,

- wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die 

Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als 

Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt 

sind.



DART- Deutsche Antibiotika Resistenzstrategie

DART ist eine gemeinsame Strategie 

- der Bundesministerien für Gesundheit, 

- für Verbraucherschutz, Ernährung und 

Landwirtschaft und 

- für Bildung und Forschung; 

zentrales Ziel der Strategie ist es, 

Resistenzen gegen Antibiotika zu reduzieren!



1 von 42 DART-Maßnahmen war 2009:





Seit 01.7.2009 Labormeldepflicht bei

Nachweis von MRSA in Blut und Liquor

und

klinischem Bild einer invasiven MRSA –Infektion 

(mindestens eines der 5 folgenden Kriterien):

• Fieber

• Zeichen einer Meningitis oder Meningo-Enzephalitis oder 

Meningo-Myelitis

• Septisches Krankheitsbild

• Endokarditis

• Pneumonie



In DADI gemeldete Fälle:

• 2010: 7

• 2011: 18

• 2012: 16

• 2013: 14

• 2014: 17

• 2015: 15

• 2016: 17

• 2017: 12



• Verordnung über die Ausdehnung der 

Meldepflicht nach dem 

Infektionsschutzgesetz (IfSGMeldeVO) 

vom 29. November 2011:

• „Erweiterung der Meldepflichten 

gramnegativer Erreger mit erworbener 

Carbapenem-Resistenz"



Hessischer Ausführungserlass 5/2012:

1. Namentlich zu melden ist jeder 

molekularbiologische Nachweis einer 

Carbapenemase bei gramnegativen Erregern

2. Namentlich zu meldende phänotypische

Resistenznachweise (Kultur mit Antibiogramm)
• a. Der Nachweis von Pseudomonas aeruginosa , wenn gegenüber allen drei folgenden 

Antibiotika eine Resistenz vorliegt: Imipenem und Meropenem und Ceftazidim.

• b. Der Nachweis von Enterobacteriaceae, wenn gegenüber mindestens einem der folgenden 

Antibiotika eine Resistenz vorliegt: Imipenem oder Meropenem oder Ertapenem.

• c. Der Nachweis von Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp. und Serratia spp.,

• d. Der Nachweis von Enterobacter spp., Citrobacter spp, Acinetobacter baumannii-complex,

wenn eine Resistenz vorliegt gegen: Imipenem oder Meropenem.









(Anpassung) Hessischer 

Ausführungserlass 4/2013:

1. Resistenz- und Materialkriterien

a) Jeder molekularbiologische Nachweis einer 

Carbapenemase bei gramnegativen

Erregern aus allen Patientenmaterialien ...

b) Phänotypische Resistenznachweise 

(Kultur mit Antibiogramm)
• Nachweis aus Blut und Liquor von 4MRGN Pseudomonas aeruginosa.

• Nachweise aus allen Patientenmaterialien von 4MRGN Enterobacteriaceae.

• Nachweise aus allen Patientenmaterialien von 4MRGN Acinetobacter baumannii complex



2. Zeitkriterien

a) Nachweise aus Blut und Liquor
Nachweise aus Blut und Liquor eines 4MRGN-Phänotyps von Pseudomonas 

aeruginosa, Enterobacteriaceae oder Acinetobacter baumannii-complex

sind immer zu melden, unabhängig von vorausgegangenen Meldungen aus 

anderen Materialien.

b) Bei Nachweisen aus allen anderen Materialien
Im Zusammenhang mit stationären Aufenthalten ist der Erstnachweis während 

des jeweiligen Krankenhausaufenthaltes zu melden.

Bei ambulanten Behandlungen meldet das Labor den Erstnachweis.







IfSG-Novelle 7/2017:

• § 7 Meldepflichtige Nachweise von 

Krankheitserregern
(2) Namentlich sind in Bezug auf Infektionen und Kolonisationen

Nachweise von in dieser Vorschrift nicht genannten 

Krankheitserregern zu melden, wenn unter Berücksichtigung der Art 

der Krankheitserreger und der Häufigkeit ihres Nachweises 

Hinweise auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit 

bestehen.



... und für alle (Beteiligten) gilt:



Seit 01.12.2011:

Hessische Hygieneverordnung

§ 2: Allgemeine Maßnahmen der Hygiene

(4) Bei der Überweisung, Verlegung oder 

Entlassung von Patienten aus Einrichtungen nach 

§ 1 ist die jeweils aufnehmende Einrichtung oder 

der niedergelassene Arzt oder die 

niedergelassene Ärztin über die 

patientenspezifischen Maßnahmen, die zur 

Verhütung und Bekämpfung von nosokomialen 

Infektionen und von Krankheitserregern mit 

Resistenzen erforderlich sind, zu informieren. 



§ 13: Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 

des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 Abs. 4 

Satz 1 bei der Überweisung, Verlegung oder 

Entlassung Informationen zu patientenspezifischen 

Maßnahmen der Verhütung und Bekämpfung von 

nosokomialen Infektionen und von 

Krankheitserregern mit Resistenzen nicht 

weitergibt, ... 







Zum Schluss

Gibt es Fragen?

Vielen Dank !



Kontakt

• MRE-Netzwerk Südhessen:

www.mre-netzwerk-suedhessen.de

Tel.: 06151-3309-85

oder

• Ihr Gesundheitsamt

• Alle Mitglieder

http://www.mre-netzwerk-suedhessen.de/

